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DEUTSCHES STIFTUNGSZENTRUM  .  Zweigstraße 10  .  80336 München 

An  
die Spenderinnen und Spender  
der Panguana Stiftung 
 

 
 
 
Vereinfachter Zuwendungsnachweis nach  
§ 50 Abs. 4 Nr. 2 lit. b) EStDV der Panguana Stiftung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
herzlichen Dank für Ihre Spende. Unterstützen Sie uns mit einem 
Spendenbetrag von bis zu 300,00 Euro, benötigen Sie keinen gesonderten 
Zuwendungsnachweis der Panguana Stiftung.   
 
Zur Anerkennung Ihrer Zahlung als steuerlich abzugsfähige Zuwendung ist es 
nach § 50 Abs. 4 Nr. 2 lit. b) EStDV ausreichend, wenn Sie Ihrem zuständigen 
Finanzamt in Ihrer Steuererklärung dieses Schreiben sowie den Zahlungsbeleg 
(Buchungsbestätigung Ihres Kreditinstituts, z. B. Kontoauszug, 
Einzahlungsbeleg, Ausdruck eines Online-Banking-Belegs) vorlegen.  
Aus der Buchungsbestätigung müssen Name und Kontonummer des 
Auftraggebers und Empfängers, der Betrag sowie der Buchungstag ersichtlich 
sein. Bitte beachten Sie unbedingt, dass im Überweisungsformular im Feld 
„Verwendungszweck“ das Stichwort „Spende“ vermerkt sein muss.  
 
Die Panguana Stiftung ist wegen der Förderung folgender begünstigter Zwecke nach 
Freistellungsbescheid zur Körperschaftssteuer des Finanzamts München, StNr. 
143/235/65652 vom 27. November 2023 für den Veranlagungszeitraum 200 bis 2022 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von 
der Gewerbesteuer befreit: 
   
– Förderung von Wissenschaft und Forschung (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO)  
– Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe  
   (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO) – Förderung des Umweltschutzes einschließlich des  
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     Klimaschutzes (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 AO) 
 – Förderung der Entwicklungszusammenarbeit (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 15 AO). 
 
Es wird bestätigt, dass Ihre Zuwendung zur Förderung der oben genannten, 
gemeinnützigen Zwecke verwendet wird. 
 
Ihre  
Panguana Stiftung 

 
 


